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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.02.2004

Norm

EStG §2

FinStrG §33 Abs1

Rechtssatz

Fehlt bei einer Tätigkeit (schon) die objektive Eignung der Erzielung von Gewinnen oder Einnahmenüberschüssen, liegt

im steuerrechtlichen Sinn Liebhaberei (Voluptuar) vor und dürfen Verluste daraus steuerlich nicht berücksichtigt

werden.Von vornherein aussichtslos zur Gewinnerzielung ist die bloße Vortäuschung der Beteiligung des

Steuerp8ichtigen an einer Gesellschaft, weil hier sinnfällig für diesen keinerlei wirtschaftliches Risiko begründet wird,

sondern nur steuerliche Vorteile aus einer Verlustzuweisung lukriert werden sollen.
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